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2. die Erteilung befristeter Baugenehmigungen und 
die Kontrolle und Abnahme oder die befristete Zu
stimmung zu Bauanzeigen gemäß § 38 der DBO;

3. die Erteilung von Baugenehmigungen und die 
Kontrolle und Abnahme:
a) für Einfriedungen an Öffentlichen Verkehrs

flächen und von gemauerten oder betonierten 
Einfriedungen an allen Straßen- und Nachbar
grenzen, die mehr als 50 cm über die Erdober
fläche emporragen, gemäß § 22 Ziff. 10 der DBO. 
Bei Einfriedungen an öffentlichen Verkehrs
flächen ist die Konsultation eines Straßen
meisters, Straßenbauingenieurs oder eines fach
lich qualifizierten Mitarbeiters des Straßen
wesens erforderlich.

b) zur Veränderung von Fenster- und Türöffnun
gen bestehender Bauwerke gemäß § 22 Ziff. 17
der DBO,

c) für Wiederherstellungs- und Anstricharbeiten 
an Fassaden von Bauwerken, die unter Denk
malsschutz stehen, gemäß § 22 Ziff. 19 der DBO, 
wenn die Zustimmung der zuständigen Organe 
der Denkmalspflege vorliegt;

4. die Abnahme und Nachabnahme fliegender Bauten 
gemäß §§ 63 und 64 der DBO, mit Ausnahme von 
Zelten und Tribünen für mehr als 200 Personen;

5. die Erteilung von Abbruchgenehmigungen gemäß 
§§ 52 bis 54 der DBO bei eingeschossigen Bauten 
oder Bauwerken bis zu 5 m Wandhöhe;

6. die Genehmigung für den Anschluß von Einzel
feuerstätten (ausgenommen Heizkessel) nach Zu
stimmung durch den zuständigen Bezirksschorn
steinfegermeister ;

7. die Kontrolle über die Durchführung von Instand- 
setzungs- und Werterhaltungsmaßnahmen gemäß 
§§ 347 bis 351 der DBO im Rahmen der Objekt
beauflagungen der Kreisbauämter.

§ 2
Die Voraussetzungen für die Übertragung gemäß § 1 

sind* gegeben, wenn in den Gemeinden arbeitsfähige 
Bauausschüsse oder Bauaktivs bestehen, in denen aus
reichend qualifizierte Bauarbeiter, Brigadiere, Meister, 
Mitarbeiter volkseigener Projektierungsbetriebe, Bau
betriebe oder Bauämter oder Architekten oder Bau
ingenieure tätig sind.

§ 3
Die Übertragung weiterer Aufgaben der Staatlichen 

Bauaufsicht bedarf der fachlichen Stellungnahme des 
Bezirksbauamtes, das sich hierbei mit der Bezirks
behörde der Deutschen Volkspolizei, Abteilung Feuer
wehr, abzustimmen hat. Von der Übertragung wei
terer Aufgaben ist die Staatliche Bauaufsicht des 
Ministeriums für Bauwesen zu unterrichten.

§ 4
Die Staatliche Bauaufsicht der Kreisbauämter ist 

verpflichtet, die Räte der Gemeinden fachlich bei der 
Durchführung ihrer Aufgaben zu unterstützen. §

§ 5
Die Beschwerderegelung richtet sich nach § 7 der 

Zweiten Verordnung vom 2. Oktober 1958 über die 
Staatliche Bauaufsicht (GBl. I S. 777).

§ 6
Für die Durchführung bauaufsichtlicher Aufgaben 

erheben die Räte der Gemeinden Gebühren gemäß der 
Verordnung vom 28. Oktober 1955 über die staatlichen 
Verwaltungsgebühren (GBl. I S. 787) und den dazu er
lassenen Anordnungen.

§ 7
Diese Durchführungsbestimmung tritt mit ihrer Ver

kündung in Kraft.

Berlin, den 6. August 1959

Der Minister für Bauwesen
I. V.: K o s e l  
Staatssekretär

Anordnung
über die Gewährung von Unterhaltsbeihilfen.

Vom 1. Juli 1959
Im Einvernehmen mit dem Minister der Finanzen 

wird folgendes angeordnet:

§ 1
Unterhaltsbeihilfen können für Schüler der zehn- 

klassigen allgemeinbildenden polytechnischen Ober
schule (9. und 10. Klasse) gewährt werden, wenn infolge 
der wirtschaftlichen Verhältnisse der Unterhaltspflich
tigen eine finanzielle Unterstützung erforderlich ist.

§ 2
Die Gewährung der Unterhaltsbeihilfen ist so vor

zunehmen, daß in erster Linie die Kinder der Arbeiter, 
der Genossenschaftsbauern, der anerkannten Verfolgten 
des Naziregimes, Voll- und Halbwaisen sowie Schüler 
aus Kinder- und Jugendheimen berücksichtigt werden.

§ 3
(1) Als Voraussetzung für die Gewährung von Unter

haltsbeihilfen im Sinne des § 1 gilt im Regelfall ein 
monatliches Bruttoeinkommen des Unterhaltspflichtigen 
von weniger als 330 DM; bei Arbeitern und Mitgliedern 
sozialistischer Produktionsgenossenschaften kann diese 
Einkommensgrenze bis zu 440 DM monatlich erhöht 
werden; dabei sind alleinstehende werktätige Frauen 
besonders zu berücksichtigen. Haben beide Unterhalts
pflichtigen Einkommen, so erhöhen sich die Einkom
mensgrenzen zusammen entsprechend auf 600 DM bzw. 
700 DM monatlich. Die Einkommensgrenzen können für 
jedes weitere unterhaltsberechtigte Familienmitglied 
(Ehepartner ausgenommen) um je 30 DM höher an
gesetzt werden. Unter Bruttoarbeitseinkommen 1st der 
Grund- und Leistungslohn zu verstehen. Staatliche 
Kinderzuschläge sind nicht Bestandteil des Bruttoein
kommens.

(2) In Fällen, in denen der tatsächliche Verdienst nicht 
genau nachgewiesen werden kann, haben die Unter
haltspflichtigen eine Erklärung über ihre Einkommens
verhältnisse abzugeben. Bei den Entscheidungen über 
die Gewährung von Unterhaltsbeihilfen ist in solchen 
Fällen der erreichte Lebensstandard zu berücksichtigen.

§ 4
(1) Unterhaltsbeihilfen werden den Schülern der zehn- 

klassigen allgemeinbildenden polytechnischen Ober
schule im Regelfälle in der Höhe bis zu 50 DM monat
lich gewährt. In Ausnahmefällen kann eine Beihilfe in 
Höhe bis 60 DM monatlich gezahlt werden. Die Gewäh
rung der erhöhten Beihilfen bedarf nach der Beschluß
fassung durch die in § 5 genannte Kommission der 
Bestätigung durch den Leiter der Abteilung Volksbil-


